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Praktikumsordnung  

des Deutschen Historisches Institut in Rom  
 

Das Deutsche Historische Institut in Rom (DHI Rom) ist ein Institut der Max Weber Stiftung. Es 

vergibt nach Maßgabe der ihm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur 

Verfügung gestellten Mittel jedes Jahr mehrere Praktika.  

Die Praktikanten*Innen werden während ihres Praktikums dem Forschungsbereich, der 

Bibliothek oder Verwaltung fachlich zugewiesen und von einem/einer Mitarbeiter*In 

angewiesen. 

 

I. Praktika im wissenschaftlichen Bereich 

Praktika im wissenschaftlichen Bereich werden fortgeschrittenen Studierenden im Bereich der 

historischen Wissenschaften, der Musikgeschichte sowie der Digital Humanities gewährt. 

Die Praktikumsdauer beträgt 6 Wochen. Kenntnisse der italienischen Sprache sind erwünscht. 

Digitale Kompetenzen werden vorausgesetzt.  

Der wöchentliche Praktikumsumfang beträgt 30 Stunden, darüber hinaus sollen sich 

Praktikant*Innen ihrer Forschungsarbeit widmen.  

Es wird eine monatliche Vergütung in Höhe von 603 € gewährt. Bei Bedarf kann ein 

Kollegzimmer des Instituts bereitgestellt werden, das mit dem geltenden Sachbezugswert auf 

die Vergütung angerechnet wird. Eine Praktikumsbescheinigung wird ausgestellt. 

 

II. Praktika im Bibliotheksbereich 

Praktika im Bibliotheksbereich werden an Studierende von Fachhochschulen und Absolventen 

vergleichbarer Ausbildungseinrichtungen im Bereich Bibliothekswesen mit Schwerpunkt 

Wissenschaftliche Bibliotheken vergeben. Die Praktikumsdauer beträgt in der Regel 3 Monate. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung direkt an den Leiter der Bibliothek, Herrn Dipl.-Bibl. Jan-Peter 

Grünewälder (grunewälder@dhi-roma.it). 

 

III. Praktika in der Verwaltung 

Praktika in der Verwaltung des Instituts werden an Studierende verwaltungswissenschaftlicher 

Fächer vergeben. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung direkt an die Verwaltung (verwaltung@dhi-

roma.it). 
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Bewerbungsvoraussetzungen  

 Voraussetzungen für ein Praktikum am DHI Rom sind: 

• Immatrikulation an einer (Fach-) Hochschule während des Praktikums 

• Nachweis einer gültigen Krankenversicherung 

• Befürwortung eines Hochschullehrers 

 

Bewerbungsfristen 

Bewerbungen für Praktika, die in der ersten Jahreshälfte von Januar bis Juni geleistet werden 

sollen, sind bis zum 31. August des Vorjahres einzureichen. Bewerbungsschluss für Praktika 

in der zweiten Jahreshälfte von Juli bis Dezember ist der 28. Februar desselben Jahres. 

Bewerbungen für Praktika in der Bibliothek und in der Verwaltung unterliegen nicht diesen 

Fristen und können jederzeit eingereicht werden. 

  

Antragsunterlagen 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das Bewerbungsportal des Instituts 

https://application.dhi-roma.it, mit Ausnahme der Bewerbung für ein Praktikum in der 

Bibliothek und in der Verwaltung, die direkt eingereicht werden kann.   

Folgende Unterlagen sind über das Portal hochzuladen: 

• Zeugnis der Hochschulreife 

• Immatrikulationsbescheinigung 

• Referenzschreiben eines/r Hochschullehrers*In  

• Angaben über eventuell bereits geleistete Praktika  

• Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz  

• Angabe des gewünschten Zeitraums 

 

Auswahl der Praktikanten*Innen 

Die Entscheidung über die Vergabe von Praktika obliegt einer von der Direktion des DHI Rom 

eingesetzten Kommission. Es besteht kein Anspruch auf die Vergabe eines Praktikumsplatzes. 

 

 Verpflichtungen 

Mit Annahme des Praktikums verpflichtet sich der/die Praktikant*In: 

• die Institutsregeln anzuerkennen und zu befolgen 

• weitere Vertragsverhältnisse, Stipendien etc. anzugeben 

• zur Teilnahme an den Veranstaltungen (Vorträgen, Kolloquien) des DHI Rom 

• der Direktion bei Praktikumsende einen kurzen Abschlussbericht vorzulegen 

 

 

 

https://application.dhi-roma.it/
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 Abbruch und Unterbrechung 

Das Praktikum kann nur nach vorheriger Zustimmung der Direktion unterbrochen werden. Im 

Falle eines vorzeitigen Abbruchs aus Gründen, welche der/die Praktikant*In zu vertreten hat, 

sind dem DHI Rom überbezahlte Leistungen umgehend zurückzuzahlen. 

Abschließende Hinweise 

 Die Gewährung eines Praktikums begründet kein Arbeitsverhältnis.  

 Die Daten der Bewerber werden vom DHI Rom in Übereinstimmung mit dem 

 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO) 

 gespeichert, soweit sie zur Bearbeitung der Bewerbung bzw. des Praktikums nötig sind. Mit 

 Bewerbung erklärt sich der/die Bewerber*In damit einverstanden. 

  

  


